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Kontrollbarometer für Lebensmittelbetriebe 
 
 

Ein Kontrollbarometer an der Eingangstür soll Verbrauchern künftig transparent ma-

chen, ob die amtliche Lebensmittelüberwachung in einem Lebensmittelbetrieb Mängel 

festgestellt hat. Hierauf  haben sich die Länder und der Bund bei der Verbraucherminis-

terkonferenz am 19. Mai in Bremen verständigt.  

Grundlage des Transparenzsystems ist die Risikobeurteilung, die bereits seit Jahren für 

jeden Betrieb zur Ermittlung der risikoorientierten Kontrollhäufigkeit erstellt wird. Bei je-

der Betriebskontrolle erfolgt eine Risikobeurteilung, wobei alle Merkmale bewertet wer-

den, die eine Aussage darüber zulassen, wie und in welchem Umfang der Lebensmittel-

unternehmer seiner Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit nachkommt. Zu den 

bewerteten Merkmalen gehören unter anderem Personalschulungen, Eigenkontrollsys-

teme, Temperaturkontrollen, die bauliche Beschaffenheit, Personal- und Produktionshy-

giene. Nach jeder amtlichen Kontrolle wird eine Risikobeurteilung vorgenommen bezie-

hungsweise die bestehende aktualisiert.  Es werden keine amtlichen Kontrollen außer-

halb des fachlich erforderlichen Zeitrahmens auf Antrag des Lebensmittelunternehmers 

durchgeführt. 

Anhand eines Balkendiagramms sollen Verbraucher künftig die Bewertung der amtli-

chen Lebensmittelüberwachung erkennen können,  

Bedeutsam ist, dass die Darstellung der Überwachungsergebnisse in den Bundesländern 

einheitlich erfolgt. Nur wenn die Kontrolldichte in allen Bundesländern hoch ist und die 

Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung aktuell sind, macht das Kontrollbarometer ei-

nen Sinn. 

Nachdem die Grundsatzentscheidung gefallen ist, müssen die Details nun in einer Ver-

ordnung geklärt werden. Das Bundesministerium muss  dazu einen Entwurf vorlegen 

und dann mit dem Gesetzgebungsverfahren beginnen. 
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Was wird bewertet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Im Rahmen der amtlichen Risikobeurteilung der Betriebe bewertet die Lebensmittel-
überwachung , wie und in welchem Umfang ein Betrieb seiner Verantwortung für die 
Lebensmittelsicherheit nachkommt.     
 

                                                                                                                    

              1 =  sehr gut         3=zufrieden stellend   5 = nicht ausreichend 

 
Aus den Ergebnissen der Einzelprüfungen (MII – MIV im Bewertungsschema) ergibt sich 
durch Addition das Gesamtergebnis im Bereich von 0 bis 80 Punkte.  
 

Dieser Bereich wird dann in drei Beurteilungsstufen unterteilt: 

• 0 - 40 Punkte: „Anforderungen erfüllt“ -> Ein Betrieb ohne oder lediglich mit geringfügi-

gen Mängeln.  

• 41 - 60 Punkte: „Anforderungen teilweise erfüllt“ -> Ein Betrieb mit mehreren und/oder 

mittelgradig schweren Mängeln.  

• 61 - 80 Punkte: „Anforderungen unzureichend erfüllt“ -> Ein so beurteilter Betrieb 

weist schwerwiegende Mängel auf.  

 
Die Feststellung von Mängeln zieht je nach Schwere der Verstöße Maßnahmen der zu-
ständigen Behörde bis hin zur Betriebsschließung nach sich. Das Kontrollbarometer sagt 
dabei nichts über Art und Umfang der behördlichen Maßnahmen aus. Auch lässt sich 
daraus nicht die Kontrollfrequenz ableiten. 
 
 
 
 

Bewertungsschema 1 2 3 4 5 maximal 

M II Verlässlichkeit d. Untern.      15 

1.Einhalt. lebensmittelrechtl. Best. 0 1 2 3 5  

2.      Rückverfolgbarkeit 0  2  3  

 

3.      Mitarbeiterschulung 0 2 4 6 7  

M III Betriebl. Eigenkontrolls.      25 

1.      HACCP-Verfahren 0 3 6 9 12  
2.      Untersuchung von Produkten 0 1 2 3 5  

 

3.Temperatureinh. (Kühlung) 0 2 4 6 8  
M IV Hygienemanagement      40 

1.Bauliche Beschaffenheit (Instandhal-
tung) 

0 1 2 3 5  

2.      Reinigung und Desinfektion 0 2 4 6 8  

3.      Personalhygiene 0 3 5 8 11  
4.      Produktionshygiene 0 4 7 10 13  

 

5. Schädlingsbekämpfung 0  2  3  
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Die graphische Darstellung wird als „Kontrollbarometer“ bezeichnet. 

Der Aushang muss folgende Angaben enthalten: Zuständige Behörde, ggf. Wappen der 
Gebietskörperschaft, Name und Anschrift des Betriebes, Name des verantwortlichen Le-
bensmittelunternehmers, Datum der aktuellen Kontrolle, aktuelles Kontrollbarometer, 
Daten und Kontrollbarometer der drei vorhergehenden Kontrollen, Stempel der zustän-
digen Behörde.  
 
Jeder Betrieb ist später verpflichtet, die sich ergebende graphische Darstellung den 
Verbrauchern als Aushang zugänglich zu machen. Der Aushang muss so angebracht 
werden, dass er vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt ist. Gut sichtbare Stel-
len befinden sich beispielsweise an oder in der Nähe der Eingangstür. Eine Veröffentli-
chung im Internet sollte erfolgen, damit sich der Verbraucher auch im Vorfeld kundig 
machen kann. 
 
Nach dem bisherigen Entwurf sollen die Betriebe in nachfolgender Abstufung erfasst 
werden.  

1. Stufe Gastronomie  
2. Stufe Bäckerei und Metzgerei/Fleischerei  
3. Stufe Gemeinschaftsverpflegung und Caterer 
4. Stufe Einzelhandel 
5. Stufe andere Betriebe mit direkter Abgabe 
6. Stufe weitere Betriebe ohne direkte Abgabe an Verbraucher 
7. Stufe Wochenmärkte 

 

         

 

Anforderungen erfüllt Anforderungen 
teilweise erfüllt 

Anforderungen 
unzureichend erfüllt 


